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Norm

EStG 1972 §2 Abs3 Z6;

EStG 1972 §28;

EStG 1988 §2 Abs3 Z6;

EStG 1988 §28;

LiebhabereiV 1993;

LiebhabereiV;

Rechtssatz

Sowohl für Zeiträume vor Inkrafttreten der Liebhabereiverordnungen als auch für Zeiträume, in welchen die LVO 1990

zur Anwendung kommt, ist eine Liegenschaftsvermietung dann als Liebhaberei zu quali<zieren, wenn die Vermietung

nach der konkret ausgeübten Art der Vermietung objektiv nicht geeignet ist, innerhalb eines Zeitraumes von ca 20

Jahren einen "Gesamtgewinn" bzw Gesamt-Einnahmenüberschuss zu erbringen (Hinweis E 28. Februar 2002,

99/15/0001). Dabei beginnt der maßgebliche Zeitraum, sofern eine Liegenschaft in Vermietungsabsicht angeschaEt

wird, mit der AnschaEung derselben; demnach sind auch Zeiträume, innerhalb derer zwar noch keine Einnahmen

erzielt, aber bereits Mittel aufgewendet werden, in den Zeitraum, innerhalb dessen ein wirtschaftlicher Gesamterfolg

erzielbar sein muss, einzubeziehen (Hinweis E 28. Februar 2002, 96/15/0241).
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